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Bek. Nr. 1 
Landratsamt Berchtesgadener Land 

 
2. Änderungssatzung zur Kostenbeitragssatzung des Landkreises Berchtesgadener Land  

für Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) 
 
Aufgrund des Artikel 17  der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.8.1998 (GVBl. S. 826), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.7.2012 (GVBl. S. 366) und des § 90 Sozialgesetzbuch, Achtes 
Buch (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.9.2012 (BGBl I S. 2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3.5.2013 (BGBl I S. 1108) erlässt der Landkreis Berchtesgadener Land folgende 2. Änderungssatzung zur Kostenbeitragssat-
zung des Landkreises Berchtesgadener Land für Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) vom 
12. März 2012 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 13 vom 27. März 2012, S. 83): 
 

Artikel I 
 
Die Kostenbeitragssatzung des Landkreises Berchtesgadener Land für Kindertagespflege nach dem Sozialgesetzbuch Achtes 
Buch (SGB VIII) vom 22. März 2012 (Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land und die Städte, Märkte, Gemeinden 
und kommunalen Zweckverbände im Landkreis vom 27. März 2012, S. 83) in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom       
11. März 2013 (Amtsblatt vom 19. März 2013) wird wie folgt geändert: 
 
Die als Anlage zur Kostenbeitragssatzung angefügten Kostenbeitragstabellen 1 und 2 werden durch folgende Kostenbeitrags-
tabelle ersetzt:  

 

Kostenbeitrag 

tägliche Betreuungszeit in Stunden 

 
 

bis 2 

mehr 
als 2 
bis 3 

mehr  
als 3 
bis 4 

mehr 
als 4 
bis 5 

mehr  
als 5 
bis 6 

mehr 
als 6 
bis 7 

mehr 
als 7 
bis 8 

mehr 
als 8 
bis 9 

mehr 
als 9 
bis 10 

mehr 
als 10 
bis 11 

mehr 
als 11 
bis 12 

Buchungszeitraum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ja
hr

es
ei

nk
om

m
en

 

bis zu  10.000 €  

E
in

ko
m

m
en

ss
tu

fe
 

0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

bis zu  15.000 €  1 15 € 23 € 30 € 38 € 45 € 53 € 60 € 68 € 76 € 83 € 91 € 

bis zu  20.000 €  2 23 € 34 € 45 € 57 € 68 € 79 € 91 € 102 € 113 € 125 € 136 € 

bis zu  25.000 €  3 30 € 45 € 60 € 76 € 91 € 106 € 121 € 136 € 151 € 166 € 181 € 

bis zu  30.000 €  4 38 € 57 € 76 € 94 € 113 € 132 € 151 € 170 € 189 € 208 € 227 € 

bis zu  40.000 €  5 53 € 79 € 106 € 132 € 159 € 185 € 211 € 238 € 264 € 291 € 317 € 

bis zu  50.000 €  6 68 € 102 € 136 € 170 € 204 € 238 € 272 € 306 € 340 € 374 € 408 € 

über  50.000 €  7 76 € 113 € 151 € 189 € 227 € 264 € 302 € 340 € 378 € 415 € 453 € 
 

Artikel II 
 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
Bad Reichenhall, den 9. Dezember 2013 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 
Georg Grabner, Landrat 
 
 

Bek. Nr. 2 
Landratsamt Berchtesgadener Land 

 
Vollzug der Wassergesetze; 

Antrag der Stadtwerke Bad Reichenhall auf Erweiterung der bestehenden wasserrechtlichen Bewilligung zum 
Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser für die Brunnen Listsee, Listwirt und Listanger vom 21.5.2001  

um das Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser aus dem Brunnen Siebenpalven 
 
Die Stadtwerke Bad Reichenhall haben die Erweiterung der bestehenden wasserrechtlichen Bewilligung zum Zutagefördern 
und Ableiten von Grundwasser zur Wasserversorgung der Stadt Bad Reichenhall für die Brunnen Listsee, Listwirt und Listanger 
vom 21.5.2001 um das Zutagefördern und Ableiten von Grundwasser aus dem Brunnen Siebenpalven beim Landratsamt bean-
tragt.  
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Im wasserrechtlichen Verfahren zur Erteilung der Bewilligung wurden im Rahmen der Auslegung der Planunterlagen keine 
Einwendungen erhoben. Das Landratsamt Berchtesgadener Land wird die Stellungnahmen der Behörden mit den Beteiligten 
erörtern. 
 
Der Erörterungstermin findet statt am 

 
Dienstag den 21. Januar 2014, 10:00 Uhr 

 
im Landratsamt Berchtesgadener Land, Salzburger Straße 64, 83435 Bad Reichenhall, Sitzungssaal III, 1. Stock, Zi.Nr. 146. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
An ihm können die Betroffenen teilnehmen. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevoll-
mächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten des Landratsamtes Berchtesgadener Land 
zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten (Betroffenen) auch ohne ihn verhandelt werden 
kann, verspätete Einwendungen unberücksichtigt bleiben und das Anhörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet 
ist.  
 
Durch die Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Aufwendungen, auch solche für einen Bevollmächtigten, können nicht 
erstattet werden.  
 
 
Bad Reichenhall, den 9. Dezember 2013 
Landratsamt Berchtesgadener Land  
 
Grabner, Landrat 
 
 
Bek. Nr. 3 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Fünfzehnte Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung  

zur Satzung für ein öffentliches Fernheizwerk 
Vom 10. Dezember 2013 

 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die Stadt Freilassing folgende 
 

Satzung 
 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung für ein öffentliches Fernheizwerk der Stadt Freilassing vom 30.11.2001, veröf-
fentlicht im Amtsblatt Nr. 51 vom 18.12.2001 (Bek.-Nr. 10), zuletzt geändert durch Satzung vom 27.11.2012, veröffentlicht im 
Amtsblatt Nr. 49 vom 4. Dezember 2012 (Bek.-Nr. 7), wird wie folgt geändert: 
 
1. In  § 10 (Arbeitsgebühr) Abs. 3 wird  

die Zahl „73,43" durch die Zahl „68,20" und die Zahl „87,38“ durch die Zahl „81,16“ ersetzt. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.  
 
 
Freilassing, den 10. Dezember 2013 
Stadt Freilassing 
 
Josef Flatscher, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Markt Marktschellenberg 
 

Vollzug des BauGB; 
11. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Marktschellenberg  

sowie Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Greobenlehen“ –  
vorgezogene Bürgerbeteiligung 

 
Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung vom 25. November 2013 beschlossen, 
den Flächennutzungsplan des Marktes Marktschellenberg im Bereich Greobenlehen zu ändern und einen Bebauungsplan auf-
zustellen. 
 
Mit der Änderung soll eine Teilfläche des Grundstücks Fl. Nr. 436, Gemarkung Scheffau, die bisher im Flächennutzungsplan als 
land- und forstwirtschaftliche Fläche dargestellt ist, künftig als Dorfgebiet und eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen 
werden. 
 
Gleichzeitig mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes soll im Parallelverfahren der Bebauungsplan Nr. 11 „Greoben-
lehen“ aufgestellt werden. Die Aufstellung bezweckt im Wesentlichen die geordnete Ortsentwicklung in Bezug den bestehenden 
Gewerbebetrieb und die weitere Bebauung am Greobenlehen. 
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In der Sitzung des Marktgemeinderates vom 25. November 2013 wurden die vom Ingenieurbüro Roland Richter & Partner, 
Freilassing, erstellten Entwürfe zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des Bebauungsplanes    
Nr. 11 „Greobenlehen“ in der Fassung vom 31.10.2013 gebilligt. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nach § 3 BauGB können alle Planungsunterlagen mit Erläuterungs- und Umwelt-
bericht, Satzung und Begründung von 
 

25. Dezember 2013 bis 24. Januar 2014 
 
im Rathaus des Marktes Marktschellenberg, Salzburger Strasse 2, I. OG., Zimmer 3, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen werden. 
 
Es ist ebenso Gelegenheit zu Äußerungen gegeben. 
 
 
Marktschellenberg, den 12. Dezember 2013 
Markt Marktschellenberg 
 
Halmich, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 5 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über die  
Aufstellung des Bebauungsplanes “Vogelau III“  

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch –BauGB- 
 
Der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde Teisendorf beschloss den Bebauungsplan „Vogelau III“ in der Planfassung 
vom 16.10.2013 mit Begründung und Umweltbericht vom 16.10.2013 in seiner Sitzung am 10.12.2013 als Satzung. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit Plan und Begründung mit Umweltbericht im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, 
Zimmer 206, 83317 Teisendorf während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 
a)  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 

der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Flächennutzungsplanes und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
b)  Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB hingewiesen.  

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
 
Teisendorf, den 11. Dezember 2013 
Markt Teisendorf 
 
Franz Schießl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 6 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung über Änderungen des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Teisendorf  
gem. § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch -BauGB- 

61. Änderung (Bereich Bebauungsplan „Vogelau III“) 
 
Der Gemeinderat stellte die 61. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Teisendorf in seiner Sitzung am 
5.11.2012 fest. Die Änderung betrifft den Bereich des  Bebauungsplanes „Vogelau III“.  
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde vom Landratsamt Berchtesgadener Land mit Bescheid vom 26. März 2013 
genehmigt. 
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Die Änderungen des Flächennutzungsplanes (Planzeichnung und Begründung mit Umweltbericht) liegen ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Rathaus Teisendorf, zweites Obergeschoss, Zimmer Nr. 206, währen der allgemeinen Dienststun-
den zur Einsichtnahme auf. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit der Bekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 BauGB rechtswirksam. 
 
Hinweise: 
 
Gem. §§ 214 und 215 BauGB 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Flächennutzungsplanes und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Flächennutzungsplanänderung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
  
 
Teisendorf, den 11. Dezember 2013 
Markt Teisendorf 
 
Franz Schießl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 7 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über  
die Änderung des Bebauungsplanes „Oberwurzen II“  

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch –BauGB- 
 
Der Bau- und Umweltausschuss beschloss die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Oberwurzen II“ für die Bauflächen Nr. 28 
und 35 in seiner Sitzung am 10.12.2013 als Satzung. Die Änderung ermöglicht die Errichtung von Doppelhäusern auf den 
betreffenden Bauflächen.    
 
Die Änderung wurde im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchgeführt. Auf eine Umweltprüfung wurde verzichtet. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die Bebauungsplanänderung in Kraft. 
 
Jedermann kann die Änderung (Änderungsplan, Satzung, Begründung) im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, Zimmer 206, 
83317 Teisendorf während der Stunden des Parteienverkehrs einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 
a)  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 

der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Flächennutzungsplanes und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
b)  Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB hingewiesen.  

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
 
Teisendorf, den 11. Dezember 2013 
Markt Teisendorf 
 
Franz Schießl, Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 8 
Markt Teisendorf 

 
Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über den Satzungsbeschluss  
zur 5. Änderung der Ortsabrundungs- und Einbeziehungssatzung „Roßdorf“ 

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch –BauGB- 
 
Der Bau- und Umweltausschuss beschloss die 5. Änderung der Ortsabrundungs- und Einbeziehungssatzung „Roßdorf“ in sei-
ner Sitzung am 10.12.2013 als Satzung. 
Mit der Änderungssatzung wird im Geltungsbereich eine höhere Bebauung (ohne Kniestockausbildung) zugelassen.  
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die Änderungssatzung in Kraft. 
 
Jedermann kann die Änderungssatzung im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, Zimmer 206, 83317 Teisendorf während der 
Sprechzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 
a)  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 

der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Flächennutzungsplanes und 
3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
b)  Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB hingewiesen.  
 Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögens-

nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  

 Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
 
Teisendorf, den 11. Dezember 2013 
Markt Teisendorf 
 
Franz Schießl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 9 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung über den Beschluss zur 6. Änderung des Bebauungsplanes „Tragmoos I“ 
gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch  

 
Der Bau- und Umweltausschuss beschloss in seiner Sitzung am 10.12.2013 den rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Trag-
moos I“ für die Bauflächen Nr. 5 b und 5 c zu ändern.  
 
Mit der Änderung soll die zulässige Grundflächenzahl erhöht werden, um eine Nutzung der Flächen als Lagerflächen zu ermög-
lichen. 
Die Änderung wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung durchgeführt. 
 
Die betroffenen Bürger sowie die beteiligten Träger öffentlicher Belange erhalten Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 13 a Abs. 2 
Nr. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB). 
 
 
Teisendorf, den 11. Dezember 2013 
Markt Teisendorf 
 
Franz Schießl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 10 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Vollzug der Baugesetze; 
10. Änderung des Bebauungsplanes „Laufener Straße“ in Surheim –  
Bekanntmachung der Änderung sowie frühzeitige Bürgerbeteiligung  

nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Gemeinderat Saaldorf-Surheim hat in der Sitzung am 12. November 2013 die 10. Änderung des Bebauungsplanes „Laufe-
ner Straße“ in Surheim beschlossen. Die Änderung wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 a BauGB ohne Umweltprüfung 
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nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Grundlage ist die Planzeichnung des Architekten Armin Riedl aus Surheim in der Fas-
sung vom 21. Oktober 2013. 
 
Im Rahmen der Änderung werden auf dem Grundstück Fl. Nr. 4/1 Gemarkung Surheim die Bauflächen für den bestehenden 
Edeka-Markt mit den dazugehörigen Flächen für Stellflächen erweitert. Zudem werden im bisherigen Freiflächenbereich Bauflä-
chen für ein Wohnhaus samt Flächen für Garagen aufgenommen. 
 
Die Absicht den Bebauungsplan „Laufener Straße“ in Surheim zu ändern wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekanntgemacht. Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung wird die Änderungsplanung öffentlich ausgelegt. Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom  
 

2. Januar 2014 bis 6. Februar 2014 
 
im Rathaus der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Moosweg 2, 83416 Saaldorf, Zimmer 10 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten. Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen vorgebracht werden. 
 
 
Saaldorf, den 12. Dezember 2013 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Nutz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 11 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Vollzug der Baugesetze; 
112. Änderung des Bebauungsplanes „Saaldorf“ –  

Öffentliche Auslegung der Planung  
nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Saaldorf-Surheim hat in der Sitzung am 11.6.2013 die 112. Änderung des Be-
bauungsplanes „Saaldorf“ beschlossen. Grundlage ist die Planzeichnung des Architekturbüros Armin Riedl aus Surheim in der 
Fassung vom 10.12.2013. 
 
Im Rahmen der Änderung wird das „Allgemeine Wohngebiet“ entlang der Schwellstraße in Richtung Norden erweitert. Auf den 
Grundstücken Fl. Nrn. 216/23, 216/24, 216/4, 216/25 und 242/7 Gemarkung Saaldorf werden Baugrenzen zur Errichtung von 
Wohnhäusern sowie Flächen für Garagen neu festgesetzt. Gleichzeitig werden im Erweiterungsbereich öffentliche Verkehrsflä-
che sowie eine Ortsrandeingrünung vorgegeben. 
 
Die Planzeichnung, textliche Festsetzungen, Begründung und umweltbezogene Stellungnahme der unteren Naturschutzbehör-
de des Landratsamtes Berchtesgadener Land hinsichtlich der Ortsrandeingrünung liegen in der Zeit vom  
 

2. Januar 2014 bis 6. Februar 2014 
 
im Rathaus der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Moosweg 2, 83416 Saaldorf während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich 
aus. Während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Änderung unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Saaldorf, den 12. Dezember 2013 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Nutz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 12 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Bekanntmachung von Umwidmungen 
Umwidmung der Straße „Alte Königsseer Straße“ 

 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Alte Königsseer Straße“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Alte Königsseer Straße“ beginnt am so genannten “Grölllehen“ und endet an der Einmündung in 
die B20.  
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 990 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 13 
Gemeinde Schönau a. Königssee 

 
Bekanntmachung von Umwidmungen 

Umwidmung der Straße „Graf-Arco-Straße“ 
 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Graf-Arco-Straße“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Graf-Arco-Straße“ beginnt an der Abzweigung B20 und endet an der Einmündung in die Unterstei-
ner Straße.  
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 520  Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 

Bek. Nr. 14 
Gemeinde Schönau a. Königssee 

 
Bekanntmachung von Umwidmungen 

Umwidmung der Straße „Jennerbahnstraße“ 
 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Jennerbahnstraße“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Jennerbahnstraße“ beginnt an der Abzweigung von der Seestraße und endet an der Einmündung 
in die Richard-Voß-Straße.  
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 950 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 

Bek. Nr. 15 
Gemeinde Schönau a. Königssee 

 
Bekanntmachung von Umwidmungen 

Umwidmung der Straße „Spinnerwinklweg“ 
 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Spinnerwinklweg“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Spinnerwinklweg“ beginnt an der Abzweigung von der Vorderbrandstraße und endet am nördli-
chen Ende der Flnr. 217/4 Gmrk. Königssee.  
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 250 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 

Bek. Nr. 16 
Gemeinde Schönau a. Königssee 

 
Bekanntmachung von Umwidmungen 
Umwidmung der Straße „Krennstraße“ 

 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Krennstraße“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Krennstraße“ beginnt an der Oberschönauer Straße (Kr BGL 1) auf Höhe des Anwesens „Ober-
schönauer Str. 18“  und endet an der Einmündung in die Untersteiner Straße, auf Höhe des Anwesens „Untersteiner Str. 45“.  



-347- 

Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 950 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 17 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Bekanntmachung von Umwidmungen 
Umwidmung der Straße „Sulzberg-Mittergaß“ 

 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Sulzberg-Mittergaß“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Sulzberg-Mittergaß“ beginnt an der Oberschönauer Straße (Kr BGL 1) auf Höhe des Anwesens 
„Sulzberg-Mittergaß 1“ und endet an der Abzweigung zum Privatweg des Anwesens „Sulzberg-Mittergaß 28“.  
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca.690 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 18 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Bekanntmachung von Umwidmungen 
Umwidmung der Straße „Steinwandweg“ 

 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Steinwandweg“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Steinwandweg“ beginnt am „Mentenweg“, beim Haus Ahorn (Mentenweg 3) und endet am Anwe-
sen „Steinwandweg 30“.  
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 820 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 19 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Bekanntmachung von Umwidmungen 
Umwidmung der Straße „Grabenweg“ 

 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Grabenweg“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Grabenweg“ beginnt an der Abzweigung von der Untersteiner Straße und endet am westlichen 
Ende der Flnr. 575 Gmrk. Schönau auf Höhe des Anwesens „Grabenweg 26“.  
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 505 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 20 
Gemeinde Schönau a. Königssee 

 
Bekanntmachung von Umwidmungen 

Umwidmung der Straße „Sulzbergweg“ 
 
Die in der Gemeinde Schönau a. Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern, liegende Orts-
straße „Sulzbergweg“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2014 zur Gemeindeverbindungsstraße umgewidmet.    
 
Die Umwidmung der Straße „Sulzbergweg“ beginnt an der Abzweigung vom Grabenweg und endet an der nordöstlichen 
Grundstücksgrenze der Flnr. 544/3 Gmrk. Schönau.   
 
Die Länge der Umwidmung beträgt ca. 500 Meter. 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Schönau a. Königssee. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 10. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 21 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

3. Verordnung zur Änderung der Verordnung über öffentliche Skiabfahrten 
Vom 12. Dezember 2013 

 
Aufgrund des Art. 24 Abs. 1 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG, BayRS 2011-2-I, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 8.7.2013, GVBl. S. 403) erlässt die Gemeinde Schönau a. Königssee folgende 
 

3. Verordnung zur Änderung der Verordnung über öffentliche Skiabfahrten 
 

§ 1 
 
Die Verordnung über öffentliche Skiabfahrten vom 14.11.2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 4.12.2008 wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Folgende Abfahrtsstrecken werden zu öffentlichen Skiabfahrten erklärt: 
 

I A   Jennerbahn Bergstation – Mitterkaserkessel Nord 
 

I B  Mitterkaserkessel – Mitterkaser 
 

I C  Mitterkaser – Abfahrt IIIA 
 

II A  Jennerbahn Bergstation – Mitterkaserkessel Süd 
 

II B  Mitterkaserlift Bergstation – Abfahrt IIA 
 

III A  Krautkaserbahn Bergstation – Mittelstation 
 

III B  Mittelstation – Talstation 
 

III C  Abfahrt IC – Mittelstation 
 

III D  Mittelstation – Abfahrt IIIB 
 

IV  Krautkaserbahn Bergstation – Abfahrt IIIB 
 
Von den genannten Skiabfahrten sind folgende Kreuzungen mit öffentlichen Wegen ausgenommen: 
 
a) Abfahrt IIIB / Mittelstation bis Talstation mit dem Rundwanderweg Rabenwand von der Abzweigung Jennerbahnstraße bis 

zum Anwesen Jennerbahnstraße 34. 
 

b) Abfahrt IIIB / Mittelstation bis Talstation mit der Zufahrt von der Jennerbahnstraße bis zum Anwesen Jennerbahnstraße 28. 
 
Der Verlauf der einzelnen Abfahrtsstrecken und der Kreuzungen mit öffentlichen Wegen sind in dem der Verordnung als An-
lage I beigefügten Lageplan im Maßstab 1:10.000, vom 28.11.2013 eingezeichnet. Die Anlage I gilt als Bestandteil der Verord-
nung.“ 
 

§ 2 
 
Die Verordnung tritt eine Woche nach Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt am 14.01.2026 außer Kraft. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 12. Dezember 2013 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
St. Kurz, Erster Bürgermeister 
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Anlage I 
 

 


